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Vorwort: Plötzlich Aufsichtsrat – was nun?

Mitglied im Aufsichtsrat eines öffentlichen Unternehmens zu sein, 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Nicht zuletzt für diejenigen, deren 
Hauptaufgabe die Ausübung eines politischen Amts oder einer Lei-
tungsfunktion in der öffentlichen Verwaltung ist bzw. für Aufsichts-
ratsmitglieder, die zugleich ein Mandat im Gemeinderat oder Parla-
ment wahrnehmen. Zwar dienen auch die öffentlichen Unternehmen 
alle einem öffentlichen Zweck, das rechtliche Umfeld eines privat-
rechtlichen Unternehmens unterscheidet sich aber erheblich von 
dem der öffentlichen Verwaltung. 

Als Mitglied des Aufsichtsrats ist man Mitglied eines Unterneh mens -
organs und damit vorrangig dem Wohl des Unternehmens verpflich-
tet. Der Rechtsrahmen wird durch das Handels- und Gesellschafts-
recht bestimmt. Darüber hinaus gibt es aber auch öffentlich-rechtliche 
Verpflichtungen, die für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger 
aus Politik und Verwaltung gelten – und damit wird es kompliziert. 
Zudem unterliegt das rechtliche und wirtschaftliche Umfeld der jewei-
ligen Unternehmen und damit auch der Aufsichtsratstätigkeit einer 
hohen Dynamik. 

Seit der ersten Auflage dieses Taschenbuchs hat es eine ganze Reihe 
an neuen Entwicklungen gegeben, die zumeist in Form zusätzlicher 
Kapitel und Unterkapitel in die Publikation integriert wurden. Bei-
spiele dafür sind die steigende Bedeutung von Diversität in den 
 Unternehmensgremien (Kapitel 4), neue Anforderungen durch Krisen 
(Kapitel 6), die digitale Aufsichtsratsarbeit (Kapitel 12), die Operationa-
lisierung des öffentlichen Unternehmensauftrags (Kapitel 15), Aufga-
ben bei der Nachhaltigkeitssteuerung (Kapitel 16) sowie der Umgang 
mit erweiterten Risiken (Kapitel 17). 

Unverändert möchten wir mit diesem Buch die Aufgaben eines Auf-
sichtsratsmitglieds leicht verständlich und kurzgehalten darstellen, 
etwa wie das Miteinander im Gremium funktioniert und wie die 
 Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung ausgestaltet ist. Dazu 
 gehört auch ein Mindestmaß an Verständnis für das, was in dem 
 betreffenden Unternehmen geschieht. Vor allem das Zahlenwerk zu 
durchschauen, ist hierbei wesentlich. Dieses Taschenbuch beschreibt, 

welche Informationen zur Verfügung stehen (sollten), wie eine typi-
sche Sitzung eines Aufsichtsgremiums abläuft und nicht zuletzt, 
welche Rechte und Pflichten ein einzelnes Mitglied hat.

Mitglieder von Aufsichtsräten erfüllen eine wichtige und verantwor-
tungsvolle Aufgabe. Schweigende Anwesenheit allein reicht dafür 
nicht aus, denn Kontrolle und Beratung durch den Aufsichtsrat mani-
festiert sich nicht zuletzt durch Fragen an die Geschäftsleitung. Dabei 
gilt: Dumme Fragen gibt es nicht. Fragen zu stellen, ist übrigens auch 
wichtig, wenn es darum geht, die Haftung für Fehlentscheidungen 
abzuwenden: Denn wer auf Grundlage angemessener Informationen 
vernünftigerweise annehmen durfte, zum Wohle des Unternehmens 
zu handeln, den trifft keine Haftung. So steht es in § 93 Abs. 1 Satz 2 
des Aktiengesetzes (AktG).

Mit Fachkommentaren zum Handels- und Gesellschaftsrecht will 
 unser Handbuch nicht konkurrieren. Wir möchten Praxistipps vermit-
teln und Hinweise zum vertiefenden Selbststudium geben. Darüber 
hinaus bietet das Institut für den öffentlichen Sektor e.V. ein speziel-
les Internetangebot (www.publicgovernance.de/aufsichtsrat), das 
ergänzend ausgewählte aktuelle Informationen, Gerichtsurteile und 
Literaturempfehlungen enthält. 

Berlin, Juni 2023

Torsten Kaiser

Partner, Bereichsvorstand Öffentlicher Sektor  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Mitglied des Instituts für den öffentlichen Sektor e.V.
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02 
Was wird von einem Aufsichtsrats
mitglied eines öffentlichen Unterneh
mens grundlegend erwartet?

1 § 52 GmbHG verweist 
explizit auf folgende  
Regelungen des Aktien-
gesetzes: § 90 Abs. 3, 4, 5 
Satz 1 und 2, § 95 Satz 1, 
§ 100 Abs. 1 und 2 Nr. 2 
und Abs. 5, § 101 Abs. 1 
Satz 1, § 103 Abs. 1 Satz 
1 und 2, §§ 105, 107  
Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie 
Abs. 4, §§ 110 bis 114, 
116 AktG in Verbindung 
mit § 93 Abs. 1 und 2 
Satz 1 und 2, § 124  
Abs. 3 Satz 2 sowie 
§§ 170, 171, 394 und  
395 AktG. 

2 Nähere Erläuterungen zu 
fakultativen und obliga-
torischen Aufsichtsräten 
finden Sie in Kapitel 4. 

10   PLöTZLicH AUfSicHTSRAT – WAS nUn?    11

Fall aus der Praxis:3

Stadtrat Harald Huber ist ungelernter Arbeiter. Er soll zum Auf sichts-
ratsmitglied der städtischen Wohnungsbaugesellschaft „Leben &  
Woh  nen GmbH“ bestellt werden. Der Beteiligungsreferent in der 
Stadtverwaltung, Benno Bedächtig, hat Bedenken gegen die Bestel-
lung.

Der Aufsichtsrat als Organ des Unternehmens

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind ein Teil des Unternehmens und 
somit grundsätzlich dessen Wohlergehen verpflichtet. 

Aufsichtsräte öffentlicher Unternehmen sind allerdings „Diener 
zweier Herren“ (Gemeinde und Unternehmen) und infolgedessen 
neben dem Gesellschaftsrecht auch dem öffentlichen Recht (z. B. in 
Form der Kommunalverfassung) verpflichtet. Dies hat zum einen 
Auswirkungen auf die Berichtspflichten an die entsendende Gebiets-
körperschaft (vgl. Kapitel 9), da diese Pflichten im Konflikt mit der 
Ver schwiegenheitspflicht stehen können (vgl. Kapitel 5). Zum ande-
ren betrifft dies die Ausübung des öffentlich-rechtlich gebotenen 
Einflus ses (vgl. Kapitel 8), der in einem Konflikt zu der Verpflichtung, 
das Wohl des Unternehmens zu fördern, stehen kann. Hinzu kommt, 
dass sich der Aufsichtsrat eines öffentlichen Unternehmens in einem 
komplexen Umfeld sehr verschiedener Akteure mit jeweils sehr 
 unterschiedlichen Interessen bewegt, mit denen er sich im Rahmen 
seiner Tätigkeit auseinandersetzen muss (vgl. Abbildung 1). 

Da der Aufsichtsrat öffentlicher Unternehmen aber zuvorderst ein 
Gesellschaftsorgan darstellt, sind die Mitglieder eines solchen unab-
dingbar dem Gesellschaftsrecht verpflichtet. Aufsichtsratsmitglie-
der öffentlicher Unternehmen sind daher besonders der Gefahr spe-
zifischer Interessenkonflikte ausgesetzt (vgl. Kapitel 7).

Abb 1

3 Ein Lösungsansatz des 
einleitenden Fallbei-
spiels folgt immer am 
Ende des Kapitels.

Anwendungshinweis

Die Anforderungen, die an Aufsichtsräte gestellt werden, sind 
 zunächst einmal für alle Unternehmen gleich, das heißt sie gelten 
 sowohl in den Unternehmen der Privatwirtschaft als auch in Unter-
nehmen im Besitz der öffentlichen Hand. Besonderheiten für die 
Mitglieder von Aufsichtsräten in öffentlichen Unternehmen werden 
darüber hinaus in diesem Buch jeweils gesondert besprochen und 
vermerkt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Rechtsform der 
GmbH, da diese die häufigste Rechtsform von öffentlichen Unterneh-
men mit gesondertem Aufsichtsorgan darstellt. Eigentümer öffent-
licher Unternehmen sind meist Kommunen, die Bundesländer oder 
der Bund. Da sich etwa 90 Prozent der Unternehmen jedoch in kom-
munalem Besitz befinden, wird im Rahmen dieses Buches meist die 
Kommune als Beispiel für die öffentliche Hand herangezogen. 

In den folgenden Kapiteln werden häufig Regelungen des Aktienge-
setzes genannt. Diese gelten dabei nicht nur für Aktiengesellschaf-
ten, sondern in der Regel auch für alle GmbHs mit gesetzlich vor-
geschriebenem (= obligatorischem) Aufsichtsrat (betrifft GmbHs 
mit mehr als 500 Arbeitnehmern). Auf einige Artikel des AktG wird in 
§ 52 GmbH-Gesetz (GmbHG) explizit verwiesen1, einigen weiteren 
Regelungen des Aktiengesetzes wird eine Ausstrahlungswirkung 
auf andere Kapitalgesellschaften – wie z. B. GmbHs – zuerkannt. 

Bei kleineren GmbHs mit nicht gesetzlich vorgeschriebenem  
(= fakul tativem / freiwilligem) Aufsichtsrat – eine nicht seltene 
Konstellation bei öffentlichen Unternehmen – sind von AktG und 
GmbHG abweichende Regelungen im Gesellschaftsvertrag möglich. 
Diese können dem jeweiligen Gesellschaftsvertrag entnommen 
wer den.2 
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Alters grenze nicht überschreiten soll9. Unbeschränkt geschäftsfähi g  
heißt hierbei mindestens 18 Jahre alt und keiner gesetz  li chen Betreu-
ung unterliegend. Was eine „angemessene“ Alters grenze ist, ist hin-
gegen nicht abschließend definiert. Um Diskriminierung zu vermei-
den, müssen konkrete Altersgrenzen sorgfältig geprüft und begründet 
werden. Der Bund verweist hier etwa in seiner Muster-Geschäfts-
ordnung für Aufsichtsräte von Bundesunternehmen auf die Regel-
altersgrenze für die Rentenversicherung.10 

Fachliche Qualifikation wird insofern gefordert, dass die Amts aus-
übung laut Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) „Mindestkennt-
nisse allgemeiner, wirtschaftlicher, organisatorischer und 
recht licher Art voraussetzt, „die erforderlich sind, um alle normaler-
weise anfallenden Geschäftsvorgänge auch ohne fremde Hilfe ver-
stehen und sachgerecht beurteilen zu können.“11 Die Mindestkennt-
nisse betreffen besonders den Bereich des Rechnungswesens.

Von ihnen unterschieden werden Spezialkenntnisse, also Kennt-
nisse, die für die Beurteilung komplizierter oder besonderer Unter-
nehmensprobleme erforderlich sein können.12 Wichtig ist hier nicht, 
dass jedes Aufsichtsratsmitglied in allen Bereichen des Unterneh-
mens umfassendes Spezialwissen aufweist. Vielmehr ist darauf zu 
achten, dass die Summe der Fachkenntnisse aller Aufsichtsratsmit-
glieder das Unternehmen und seine verschiedenen Bereiche wider-
spiegelt .13 Hierzu zählen auch spezielle Branchenkenntnisse oder 
übergreifende Expertisen wie Digitalierungs- oder Nachhaltigkeits-
wissen. Um diese Qualifikation zu bewahren und zu erweitern, soll-
ten die Mitglieder des Aufsichtsrats an regelmäßigen Schulungs- 

12   PLöTZLicH AUfSicHTSRAT – WAS nUn? 02 – WAS WiRD Von eineM AUfSicHTSRATS MiTGLieD eineS öffenTLicHen UnTeRneHMenS eRWARTeT?   13

Das höchstpersönliche Mandat

Ausgehend vom Aktienrecht ist das Aufsichtsratsmandat ein höchst-
persönliches Mandat, das von den Mitgliedern nur in eigener Per-
son wahrgenommen werden kann.4 In einer GmbH mit obligato ri-
schem  Aufsichtsrat (vgl. Kapitel 4) sowie in einer AG ist daher keine 
Stellvertretung zulässig. In der GmbH mit fakultativem Aufsichts rat 
ist je nach genauer Regelung im Gesellschaftsvertrag eine Stell-
vertretung möglich. In diesem Fall ist das verhinderte Mitglied ver-
pflichtet, die Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter umfassend zu 
den anstehenden Tagesordnungspunkten zu informieren und diesem  
somit eine hinreichende Kontroll- und Entscheidungsgrundlage zu 
ermöglichen. Für die Stellvertretung gelten die gleichen Rechte und 
Pflichten wie für das reguläre Aufsichtsratsmitglied.

Ist im Gesellschaftsvertrag keine Stellvertreterregelung enthalten, 
kann das Aufsichtsratsmitglied in der Regel alternativ eine „Stimm-
botschaft“ abgeben5, das heißt es teilt der bzw. dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden vor der Sitzung schriftlich sein Abstimmungsverhalten 
zu den einzelnen Tagesordnungspunkten mit.

Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder 

An die Person des Aufsichtsratsmitglieds sind spezifische Anforderun-
gen gestellt, die die Eigenschaften derselben, ihre fachliche Qualifika-
tion, ihre zeitliche Verfügbarkeit, den Umgang mit und die Vermei-
dung von Interessenkonflikten sowie die Unabhängigkeit betreffen.6

Zunächst muss ein Aufsichtsratsmitglied eine natürliche7 und un be-
 schränkt geschäftsfähige8 Person sein, die eine angemessene 

4 § 111 Abs. 6 AktG

5 § 108 Abs. 3 AktG

6 Für Mitglieder von Auf-
sichtsorganen der Kre-
ditinstitute (z. B. Spar-
kassen, Landesbanken) 
hat die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) konkre-
tisierte verbindliche  
Anforderungen und  
Anzeigepflichten defi-
niert (vgl. auch Kapitel 3 
und 13).

7 § 100 Abs. 1 Satz 1 AktG

8 Ebenda

Abbildung 2: Die Anforderungsmatrix

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V., 2016

–  Allgemeine, wirtschaftliche, 
organisatorische, rechtliche 
Mindestkenntnisse

– Regelmäßige Weiterbildung

–  Sachgerechte Beurteilung  
von Geschäftsvorgängen

–  erwerb von Branchenkennt
nissen

–  nicht zugleich Mitglied der 
Geschäftsleitung

–  Keine sonstigen interessen
konflikte

–  natürliche Person

–  Unbeschränkt  
geschäftsfähige Person

– Angemessenes Alter

– Ausreichende Zeit

Die 
Anforderungs- 

matrix

9 Vgl. z. B. PCGK Bund 
2020, 6.2.2; D-PCGM 
2022, 4.2

10 Vgl. § 9 Abs. 8 GO-AR  
als Anlage 2 des PCGK 
Bund 2020

11 BGH, Urteil vom  
15. Novem  ber 1982,  
Az.: II ZR 27 / 82;  
ebenso OLG Frankfurt 
a. M., Urteil vom  
18. November 2010,  
Az.: 5 U 110 / 08

12 Vgl. BGHZ 85, 296

13 Vgl. ebenda

Abbildung 1:  corporate GovernanceAkteure in Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung

Quelle: PublicGovernance (Frühjahr 2006): Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats, S. 7
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und Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen (vgl. auch Kapitel 19). 
Aufsichtsratsmitglieder, die über beruflich erworbene Spezialkennt-
nisse verfügen, unterliegen innerhalb ihres Spezialgebiets nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung sogar einem erhöhten Sorgfalts-
maßstab.14

Eine ausreichende zeitliche Verfügbarkeit ist unerlässlich für die 
Amtsausübung.15

Um Interessenkonflikte zu vermeiden und die Unabhängigkeit zu 
wahren, darf das Aufsichtsratsmitglied nicht zugleich in der Geschäfts-
leitung des Unternehmens sein16 und keinen sonstigen Interessen-
konflikten unterliegen (z. B. gleichzeitig ein wichtiger Lieferant des 
Unternehmens sein oder Funktionen beim direkten Wettbewerber 
innehaben; vgl. auch Kapitel 7).

Praxistipps:

 – Prüfen Sie vor Beginn ihrer Tätigkeit, ob Sie ausreichend  
Zeit für die Aufgabe erübrigen können (rechnen Sie mit bis  
zu 20 Stunden im Monat).

 – fragen Sie sich vor ihren entscheidungen immer: „nützt das 
Geschäft meinem Unternehmen oder (nur) einem Dritten?“

 – Vermeiden Sie etwaige interessenkonflikte bzw. legen Sie 
diese offen.

 – nutzen Sie die Schulungsmöglichkeiten auch in ihrem eige
nen interesse und schalten Sie, wenn nötig, Berater oder 
 Spe zia listen ein. Bei einer möglichen Haftung gilt ein objek
tiver Maßstab, nicht das individuelle Können und Verstehen.

 – fragen Sie, falls notwendig, selbst nach Schulungen (z. B. bei 
dem zuständigen Beteiligungsmanagement). Sie stehen in der 
Verantwortung, ihre fehlenden fachkenntnisse aufzuarbeiten. 

 – Beziehen Sie eindeutig Stellung und vertreten Sie ihre Meinung.

Literaturhinweise zur Vertiefung:

 – PublicGoverance (Sommer 2017): Kompetenzprofil für öffent liche 
Aufsichtsräte – die Mischung macht‘s 

 – Heller, Robert; Kerst, Andreas (2022): Aufsichts und Verwal
tungsrat in öffentlichen Unternehmen, S. 17–44

 – Roreger, Bernd; Schäfer, Roland (2018): Kommunale Aufsichts
ratsmitglieder

Lösungsansatz für den Praxisfall:

Eine abschließende Liste von zulässigen Berufen oder bestimmten 
Ausbildungsgängen gibt es nicht. Nicht jedes Aufsichtsratsmitglied 
muss eine kaufmännische Ausbildung haben, Jurist/in oder Steuer-
berater/in sein. Entscheidend ist, ob das Mitglied die für die Aufgabe 
notwendigen Kenntnisse aufweist. Diese kann man sich auch jen-
seits des Berufs erarbeiten, etwa durch Schulungen.

Rechtsquellen:

 – § 100 AktG – Persönliche Voraussetzungen für Aufsichtsrats
mitglieder

 – § 105 AktG – Unvereinbarkeit der Zugehörigkeit zum Vorstand 
und zum Aufsichtsrat

 – § 108 Abs. 3 AktG – Teilnahme abwesender Mitglieder an der 
 Beschlussfassung des Aufsichtsrats

 – § 110 AktG – einberufung des Aufsichtsrats

 – § 111 AktG – Höchstpersönlichkeit des Aufsichtsratsmandats

 – § 112 AktG – Vertretung der Gesellschaft gegenüber Vorstands
mitgliedern

 – BGH, Urteil vom 15. november 1982, Az.: ii ZR 27 / 82 –  
Zulässigkeit der externen Beratung eines einzelnen Aufsichts
ratsmitglieds bei Auslage des Abschlussprüfungsberichts

 – BGH, Urteil vom 20. September 2011, Az.: ii ZR 234/09 – erhöhter 
Sorgfaltsmaßstab von Aufsichtsratsmitgliedern mit beruflichen 
Spezialkenntnissen

 – § 52 GmbHG – Aufsichtsrat

 – oLG frankfurt a. M., Urteil vom 18. november 2010, Az.:  
5 U 110 / 08 – Gesamtschuldnerische Haftung von Vorstand  
und Aufsichtsrat bei Pflichtverletzung

Literaturhinweise zur Vertiefung [Fortsetzung]:

 – expertenkommission DPcGM (2022): Deutscher Public corpo
rate GovernanceMusterkodex 

 – Bundesministerium der finanzen (2020): Grundsätze guter  
Unternehmens und aktiver Beteiligungsführung im Bereich des 
Bundes – Teil i: Public corporate Governance Kodex des Bundes
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14 BGH, Urteil vom  
20. September 2011, 
Az.: II ZR 234/09

15 Vgl. z. B. PCGK Bund 
2020, 6.2.1

16 § 105 Abs. 1 AktG

http://www.publicgovernance.de/media/Kompetenzprofil%20f%c3%bcr%20%c3%b6ffentliche%20Aufsichtsr%c3%a4te%20-%20die%20Mischung%20macht%27s.pdf
http://www.publicgovernance.de/media/Kompetenzprofil%20f%c3%bcr%20%c3%b6ffentliche%20Aufsichtsr%c3%a4te%20-%20die%20Mischung%20macht%27s.pdf
http://www.pcg-musterkodex.de
http://www.pcg-musterkodex.de
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Bundesvermoegen/grundsaetze-beteiligunsfuehrung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Bundesvermoegen/grundsaetze-beteiligunsfuehrung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Bundesvermoegen/grundsaetze-beteiligunsfuehrung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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15 
Wie erkenne ich, wie wirksam  
mein  Unternehmen seinen  
öffentlichen  Auftrag erfüllt?
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Fall aus der Praxis:

In zwei Wochen ist Bürgermeisterwahl in Rotstadt, die hohen Miet-
kostensteigerungen der letzten Jahre sind das bestimmende 
 Wahlkampfthema. Die amtierende Bürgermeisterin, die gleichzeitig 
Auf sichtsratsvorsitzende des größten städtischen Wohnungsbau-
unternehmens RotFairBau ist, wird bei der öffentlichen Bürgerver-
sammlung frontal angegangen: „Keinen Deut besser“ als bei den gro-
ßen „Miethai-Konzernen“ sei die Unternehmenspolitik von RotFair-
Bau. Man frage sich, inwiefern das Unternehmen denn überhaupt 
noch seinem satzungsgemäßen Auftrag nachkomme – demnach 
müsse das Unternehmen schließlich „ein ausreichendes Angebot von 
Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung einschließlich ein-
kommensschwacher Haushalte zu tragbaren Belastungen“ schaffen.

Der öffentliche Auftrag als Richtschnur 

Öffentliche Unternehmen existieren zur Umsetzung von öffentlichen 
Zwecken. In den Haushalts- und Gemeindeordnungen ist festgelegt, 
dass eine Gebietskörperschaft nur dann die Beteiligung an einem 
Unternehmen eingehen darf, wenn ein wichtiges öffentliches Inte-
resse vorliegt und sich der damit angestrebte öffentliche Zweck nicht 
besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt. Der 
öffentliche Zweck ist in aller Regel in allgemein formulierter Weise 
bereits als Unternehmensgegenstand in der Unternehmenssat-
zung bzw. dem Gesellschaftsvertrag zu finden. Allerdings lässt sich 
kaum eine Satzung bzw. ein Gesellschaftsvertrag eines öffentlichen 
Unternehmens finden, in der der öffentliche Auftrag bereits so aus-
formuliert ist, dass sich daraus unmittelbar messbare Unternehmens-
ziele ergeben. Dem Deutschen Städtetag zufolge werden hier eher 
allgemeinere und langfristig geltende Formulierungen genutzt, um 
häufige Änderungen der Gesellschaftsverträge zu vermeiden.87
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Herausforderung der Operationalisierung 

Die Operationalisierung des Gemeinwohls in konkrete, nicht  
 finanzielle Ziele (auch Sach- oder Fachziele genannt) und messbare 
Kennzahlen stellt regelmäßig eine Herausforderung dar. Verschie-
dene Studien haben aufgezeigt, dass es in der öffentlichen Beteili-
gungssteuerung, insbesondere bei der Aufstellung von Fachzielen 
oder eines umfassenden Zielsystems, deutliche Lücken in der Um-
setzung gibt. So zeigte eine kommunale Befragung aus dem Jahr 
2015 unter Beteiligung des Instituts für den öffentlichen Sektor, dass 
nur knapp sechs Prozent der großen Kommunen für ihre Beteiligungs-
unternehmen flächendeckend strategische Zielvorgaben einsetzen. 
Eine knappe Mehrheit tat dies für ausgewählte Beteiligungen; fast 
40 Prozent verzichteten sogar komplett darauf. Als Gründe für die 
bislang eher zurückhaltende Entwicklung von umfassenden Ziel-
systemen in öffentlichen Unternehmen gelten beispielsweise ein 
hoher Aufwand bei der Erarbeitung der Zielsysteme und politische 
Erwägungen – z. B. die Scheu vor der Festlegung klarer, messbarer 
Zielsetzungen. 

Auswertungen von Parlaments- und Ratsinformationssystemen zei-
gen zugleich, dass Nachfragen aus Politik und Öffentlichkeit nach 
den konkreten Beiträgen der Beteiligungsunternehmen zu zentralen 
politischen Zielstellungen wie etwa Klima- und Umweltschutz, Ver-
kehrswende, sozialem Zusammenhalt, Integration und Gleichstellung 
zugenommen haben und die öffentlichen Unternehmen unter einen 
verstärkten Rechenschaftsdruck stellen.

Übergeordnete Strategien und Fachziele in der Praxis

Erste Kommunen und Bundesländer – wie Darmstadt und die Freie 
und Hansestadt Hamburg – haben in den vergangenen Jahren Stadt-
wirtschaftsstrategien verabschiedet, die einen wesentlichen 
 Bezugsrahmen für die fachlichen und finanziellen Zielstellungen der 
einzelnen Beteiligungsunternehmen darstellen. So fokussiert die 2022 
veröffentlichte Hamburger Stadtwirtschaftsstrategie auf die vier 
Ziel-Cluster Wirksamkeit / Leistungsfähigkeit, Klima / Umwelt, Soziale 
Verantwortung und Ökonomie. Diese Zieldimensionen werden in der 
Hamburger Stadtwirtschaftsstrategie weiter in Steuerungsbereiche 
und Oberziele heruntergebrochen und sollen in den unternehmens-
individuellen Zielbildern konkretisiert und priorisiert werden.

Konkretere Beispiele fachlicher Zielvorgaben und Kennzahlen aus 
der Praxis öffentlicher Unternehmen sind etwa der Umsetzungsgrad 
bestimmter Projekte oder regionalwirtschaftlicher, verkehrs-, umwelt- 

87 Deutscher Städtetag 
(2017): Gute Unterneh-
mensführung. Strategien 
und Handlungsempfeh-
lungen für die Steuerung 
städtischer Beteiligungen



© 2023 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

und sozialpolitischer Vorgaben, Besucherzahlen und Auslastungs-
grade, der Anteil von Besuchenden / Nutzenden in bestimmten Alters- 
oder Sozialgruppen, erzeugte regionale Mehrwerte, Klimaschutzziele 
wie z. B. CO2-Reduktionswerte, die Einführung bzw. Zertifizierung 
von Qualitäts- und Umweltmanagementsystemen, der Bereitstel-
lungsgrad dezentraler und digitaler Serviceangebote oder der Frauen-
anteil an Führungspositionen (zu den nachhaltigkeitsbezogenen Ziel-
setzungen vgl. auch Kapitel 16). 

Die fachlichen Zielvorgaben müssen stets auch die damit verbun-
dene Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit für das Beteiligungs-
unternehmen berücksichtigen. Ausformulierte und ausreichend dif-
ferenzierte Ziele sind darüber hinaus auch für ein Risikomanagement 
hilfreich (vgl. auch Kapitel 17).88

Strategische Zielsteuerung über Kodizes 

Vorgaben zur strategischen Zielsteuerung in Public Corporate Gover-
nance Kodizes (PCGKs) können Studienergebnissen zufolge einen 
Beitrag zur Ausrichtung der betroffenen Unternehmen an ihrem 
 öffentlichen Auftrag leisten.89 Mittlerweile finden sich in zahlreichen 
PCGKs von Bund, Ländern und Kommunen Regelungen zur Erstel-
lung und Operationalisierung von Zielsystemen bzw. Zielbildern 
für die einzelnen Beteiligungsunternehmen. Durch die Verankerung 
von solchen Vorgaben in einem PCGK können für die Beteiligten auf 
Gesellschafterseite sowie für die Unternehmensgremien aufeinan-
der aufbauende Verantwortlichkeiten festgelegt werden. 

In den Kodizes der Länder Berlin, Brandenburg und Hamburg sind 
beispielsweise seit vielen Jahren Vorgaben zur Bildung und regel-
mäßigen Überprüfung von Zielbildern verankert. Der Bund hat mit 
der recht umfassenden Novelle des Bundeskodex im Jahr 2020 das 
Leitbild der „aktiven Beteiligungsführung“ eingeführt, das unter ande-
rem von den beteiligungsführenden Ressorts die Festlegung ope-
rationalisierbarer mittelfristiger Wirkungsziele als Basis der 
Unternehmensstrategie erwartet. Zudem soll eine regelmäßige 
Erfolgskontrolle durchgeführt werden. Auch der von einer Experten-
kommission entwickelte Deutsche Public Corporate Governance-
Musterkodex (D-PCGM) sieht vor, dass die Gebietskörperschaft die 
von ihr verfolgten Ziele bezüglich des jeweiligen Unternehmens in 
Form eines Zielbilds für das Unternehmen unter Berücksichtigung 
von Leistungs- / Wirkungszielen, Finanzzielen sowie konkreten 
Nachhaltigkeitszielen ableitet. 

Andere PCGKs, wie in Leipzig und Thüringen, setzen auf ein kaska-
denartiges Zielsystem (vgl. Abbildung 9). 
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Rolle des Aufsichtsrats bei der strategischen Zielsteuerung

Im Rahmen seiner Überwachungsfunktion und der damit verbunde-
nen Beurteilung, inwiefern die Geschäftsleitung die Unterneh-
mensziele erreicht hat, muss der Aufsichtsrat einen besonderen 
Fokus auf die Frage legen, inwiefern und mit welchen messbaren 
Parametern das Unternehmen seinen öffentlichen Auftrag erfüllt. 
Ein ausdifferenziertes Zielsystem mit aussagekräftigen fachlichen 
Kennzahlen und einem entsprechenden Berichtswesen hilft bei der 
Beurteilung. In seiner Funktion als Ratgeber der Geschäftsleitung 
bei der strategischen Unternehmensausrichtung (vgl. auch Kapi-
tel 5) sollte der Aufsichtsrat zudem am Beschluss und der periodi-
schen Evaluation des Zielsystems mitwirken.

In zahlreichen Public-Corporate-Governance-Kodizes sind zudem 
konkrete Aufgaben für den Aufsichtsrat im Rahmen der strategi-
schen Zielsteuerung festgelegt. So stellt der Bundeskodex heraus, 
dass Mitglieder des Aufsichtsrats bei der Beurteilung des Unterneh-
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Abbildung 9: Kaskadenartige Zielsteuerung gemäß Thüringer PcGK

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor in Anlehnung an „Grundsätze der guten  
Unternehmens- und  Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen“, 2017
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mensinteresses beachten sollen, dass dieses insbesondere durch das 
im Unternehmensgegenstand und im Unternehmenszweck veran-
kerte wichtige Bundesinteresse geprägt wird. Auch sollen etwaige 
variable Vergütungsbestandteile der Geschäftsleitung, für deren Ver-
einbarung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bzw. Festlegungen 
im Gesellschaftsvertrag der Aufsichtsrat zuständig sein kann, an die 
stetige und wirtschaftliche Verfolgung des wichtigen Bundesinteres-
ses gekoppelt sein. In Thüringen schreibt der dortige Landeskodex 
dem Aufsichtsrat die Aufgabe zu, ein strategisches Unternehmens-
konzept sowie die jährliche Unternehmensplanung unter Berück-
sichtigung der übergeordneten, von der Gesellschafterversammlung 
periodisch verabschiedeten Eigentümerziele formell zu beschließen.

Praxistipps:

 – erkundigen Sie sich danach, inwiefern der für ihr Unternehmen 
geltende Public corporate Governance Kodex oder andere 
 Gesellschafterbeschlüsse Vorgaben zur festlegung von fach
bezogenen Unternehmenszielen und zu einer entsprechenden 
erfolgskontrolle machen.

 – fragen Sie die Geschäftsleitung, ob das Unternehmen jeder
zeit aufzeigen kann, inwiefern und mit welchem erfolg es 
 seinen öffentlichen Unternehmenszweck umsetzt und inwie
weit diese erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Unter
nehmensstrategie genutzt werden. fordern Sie ein entspre
chendes Berichtswesen ein.

 – Thematisieren Sie im Zuge der Besprechung des Jahres
abschlusses auch die frage, inwiefern die fachbezogenen Ziele 
zur erreichung des öffentlichen Unternehmenszwecks erreicht 
wurden – hierdurch wirken Sie einem unbeabsichtigten über
gewicht von formalzielen in form finanzieller Kennzahlen bei 
der Beurteilung entgegen. 

 Literaturhinweise zur Vertiefung: 

 – Deutscher Städtetag (2017): Gute Unternehmensführung. 
 Strategien und Handlungsempfehlungen für die Steuerung 
städtischer Beteiligungen

 – freie und Hansestadt Hamburg (2022): Hamburger Stadtwirt
schaftsstrategie – Gemeinsam fürs Gemeinwohl

 – Plazek, Michael; Schuster, ferdinand (2018): Zielsteuerung 
 öffentlicher Unternehmen – Anspruch und Wirklichkeit
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Lösungsansatz für den Praxisfall:

Öffentliche Unternehmen sollten jederzeit aufzeigen können, wie 
genau sie ihren satzungsgemäßen öffentlichen Auftrag umsetzen und 
einen Mehrwert für das Gemeinwohl schaffen. Im Falle des städti-
schen Wohnungsbauunternehmens kann dies beispielsweise über 
nicht finanzielle Kennzahlen zur Messung der Wohnraumversorgung 
einkommensschwacher Haushalte, der Bekämpfung sozialräumlicher 
Segregation, der verantwortungsvollen Mietpreisgestaltung, der 
Schaffung neuen Wohnraums, der Bereitstellung von alters- und 
 behindertengerechtem Wohnraum sowie von Quartiersmanagement-
angeboten oder der Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei Um- 
und Neubau etc. geschehen. Ein strategisches Zielsystem dient als 
strukturierter Rahmen zur Einbettung und Priorisierung solcher Fach-
ziele auf Basis des öffentlichen Auftrags. Der Aufsichtsrat sollte eine 
entsprechende regelmäßige Berichtslegung von der Geschäftsleitung 
anfordern.

Rechtsquellen:

 – § 65 Abs. 1 BHo – Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen 
(analog in Landeshaushaltsordnungen)

 – § 107 Go nRW – Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung (analog 
in anderen Gemeindeordnungen)

 – Richtlinien für eine aktive Beteiligungsführung bei Unternehmen 
mit Bundesbeteiligung – Abschnitt 3.2 (Konkretisierung und 
 regelmäßige Überprüfung des wichtigen Bundesinteresses)

 Literaturhinweise zur Vertiefung [Fortsetzung]: 

 – Richter, Martin (2022): Das Beteiligungsmanagement als 
 intermediär – Leitbild eines modernen Kommunalen Beteili
gungsmanagements, S. 34 – 43

 – Seibel, Dorothea (2018): Die Verbindung von öffentlicher 
 Daseinsvorsorge und Wirtschaftlichkeit – Kennzahlenanalyse 
für kommunale Unternehmen. Dissertation
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https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Publikationen/Weitere-Publikationen/Archiv/steuerung-staedtische-beteiligungen-positionspapier-2017.pdf
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https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Publikationen/Weitere-Publikationen/Archiv/steuerung-staedtische-beteiligungen-positionspapier-2017.pdf
https://www.hamburg.de/fb/stadtwirtschaft/
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https://publicgovernance.de/media/PG_Herbst_2018_Schwerpunkt_Zielsteuerung_oeffentlicher_Unternehmen.pdf
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https://www.behoerden-spiegel.de/wp-content/uploads/2022/09/Beteiligungsmanagement_1.pdf
https://www.behoerden-spiegel.de/wp-content/uploads/2022/09/Beteiligungsmanagement_1.pdf
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Zum Herausgeber

Das von KPMG geförderte Institut für den öffentlichen  Sektor e.V. 
wurde 2005 gegründet, um die Modernisierung des öffentlichen 
 Sektors und die Governance-Diskussion in öffentlichen Unter nehmen 
aktiv zu begleiten. Es betreibt eigene Forschungs- und Publikations-
tätigkeit auf den Gebieten Public Management und Public Corporate 
Governance und bietet ein Forum für Austausch und Diskussion.

Das Institut gibt vierteljährlich die Zeitschrift „PublicGovernance – 
 Zeitschrift für öffentliches Management“ heraus. Es kooperiert mit 
wissenschaftlichen Einrichtungen und lädt zu Veranstaltungen ein. 
Das Institut versteht sich als  Brückenbauer zwischen Wissenschaft 
und Praxis des öffent lichen Sektors.

Publikationen und Forschungsergebnisse sind bereitgestellt unter: 
www.publicgovernance.de

Mehr Informationen zur Arbeit als Aufsichtsratsmitglied in  einem 
 öffentlichen Unternehmen finden sich unter: 
www.publicgovernance.de/aufsichtsrat
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Kurzbeschreibung 

Speziell für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die als Mitglied des 
Gemeinderats bzw. Parla ments oder von Amts wegen in einen Aufsichts-
rat eines öffentlichen  Unternehmens berufen werden, fehlt es bislang an 
einer niedrigschwel ligen Einstiegslektüre für ihre oftmals neue Tätigkeit. 
Das vom Institut für den öffentlichen Sektor e.V. herausgegebene hand-
liche  Taschenbuch „Plötzlich Aufsichtsrat – was nun?“ soll dabei helfen, 
diese Lücke für  Aufsichtsratsmitglieder in Kommunal-, Landes- und Bun-
desunternehmen zu schließen. 

Das Buch berücksichtigt die Besonderheiten der Überwachungs tätigkeit 
in öffentlichen Unternehmen und enthält Tipps für die alltägliche Arbeit 
sowie zur Bewältigung der Herausforderungen im Aufsichtsrat. Fall-
beispiele dienen der Veranschaulichung. Literaturempfehlungen, Web-
hinweise und eine Rechtsquellenübersicht zur Vertiefung der einzelnen 
Inhalte runden die Darstellungen ab.
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